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Dienststelle:  Organisationseinheit:  

Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt   I B  
 

Anforderungsprofil  
Arbeitsgebiet 
(Stellenzeichen) 

I B Ref 

 
Z.Zt. besetzt mit N.N. 

 
Ersteller/-in:  
(Stellenzeichen) 

I B  

 Stand: 03/2026 
Die grau unterlegten Felder markieren den verbindlichen Teil des Basisanforderungsprofils. 

 
1 Beschreibung des Arbeitsgebietes: 

(ggf. Aufgabenanalyse und Text GVPL) 

Rechts- und Grundsatzreferent/in im Referat I B für Bühnen, Orchester, Tanz, Literatur und in-
terdisziplinäre Einrichtungen; 
Verantwortliche Steuerung, Prüfung und Bearbeitung aller im Referat anfallenden juristischen Auf-
gaben – darunter auch (Bühnen)Tarifangelegenheiten und Vertragsangelegenheiten u.a.; fachli-
che Referenten/innentätigkeit in den Grundsatzangelegenheiten Diversität, Barrierefreiheit, Anti-
diskriminierung und digitaler Wandel; Federführung von Standardisierungsprozessen im Referat 
IB; Leitung und Koordination von Arbeitsgruppen; Begleitung von Partizipationsprozessen und 
Pflege eines strukturierten Stakeholderdialogs; gutachterliche Stellungnahmen; Votierungen; Par-
lamentsangelegenheiten; Gremientätigkeit 
 
 
Hervorzuhebende Sonderaufgaben: 
 

Bewertung: A 14 / Egr. 14  

Führungskraft:  Ja  Nein 

Leitungsspanne: 
(Anzahl und Laufbahngruppe) 

- 

 
2 Formale Anforderungen  Gewichtungen 

entfallen hier 
Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für die Laufbahn-
gruppe 2, zweites Einstiegsamt in der Laufbahnfachrichtung allgemeiner 
Verwaltungsdienst (ehem. höherer nichttechnischer Dienst der allgemei-
nen Verwaltung) bzw. abgeschlossenes einschlägiges wissenschaftliches 
Hochschulstudium der Rechtswissenschaften (Jurist/in oder Volljurist/in) 
 
Erste Berufserfahrung in dem beschriebenen Bereich 
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3 Leistungsmerkmale Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.1 Fachkompetenzen 

3.1.1 Rechtliche Kenntnisse in den Bereichen Tarifrecht (mit Schwerpunkt 
Bühnentarifrecht) und Vertragsrecht, sowie ggf. Arbeitsrecht, Urhe-
berrecht, Verwaltungsrecht, Gesellschaftsrecht, Stiftungsrecht, Ver-
einsrecht, Zuwendungsrecht, Mietrecht;  

 

x 
   

3.1.2 Rechtliche Kenntnisse im Zusammenhang mit der Rechtsträgerschaft 
der betreuten Institutionen (hier z.B. auch Rechtsformänderung) 

x 

 

 

 
  

3.1.3 Kulturspezifische Kenntnisse des betreuten Bereiches – der genann-
ten Grundsatzthemen sowie der Theaterlandschaft in Berlin (hier 
auch der Produktionsweisen und Betriebsabläufe) 

 x   

3.1.4 Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung der Methoden und In-
strumente des Projektmanagements, insbesondere Methoden zur 
Projektplanung und –steuerung sowie zur Strukturierung von Arbeits-
prozessen in Gruppen und Teams mit internen und externen Akteu-
ren/innen 

  

 

 

x 
 

3.1.5 Kenntnisse im Beteiligungsmanagement sowie Erfahrungen im ergeb-
nisorientierten Stakeholderdialog 

  x  

3.1.6 Kenntnisse der Moderations,- Kreativitäts- und Präsentationstechni-
ken, Methodenkompetenz  

  x  

3.1.7 IT-Anwenderkenntnisse im Umgang mit Standard-Software (MS-
Office, MS-Outlook, Internet) und Kenntnisse mediengestützter Tech-
niken der Präsentation und Visualisierung (z.B. MS Office, MS Project, 
Mind Manager, Powerpoint, CAD) 

 x   

3.1.8 Kenntnisse über Aufbau, Strukturen und Arbeitsabläufe der Berliner 
Verwaltung sowie der politischen Entscheidungsabläufe 

 x   

3.1.9 Kenntnisse der verwaltungsspezifischen Bearbeitungsstandards 
(GGO I und II, AZG) 

 x   
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  Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.2 Persönliche Kompetenzen 

3.2.1 Leistungs-, Lern- und Veränderungsfähigkeit 
 Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen engagiert zu arbeiten, den 

Handlungsrahmen auszufüllen und aktiv Wissen und Erfahrungen einzubringen 
sowie sich auf neue Aufgaben einzustellen und neue Kenntnisse zu erwerben 

x    

 
 ist zur Übernahme neuer Aufgaben bereit und stellt sich verän-

derten Anforderungen im eigenen Arbeitsgebiet 
 nimmt die Aufgaben mit hohem Engagement wahr 
 geht Aufgaben ergebnisorientiert, aktiv und zügig an 
 ist hinsichtlich des eigenen Wissens, auch mit Blick auf die euro-

päische Rechts- und Sachlage, auf dem aktuellen Stand und 
überträgt Wissen aus anderen Kontexten auf das eigene Arbeits-
gebiet 

 hält ein gleichbleibendes Leistungsniveau auch unter Druck 
(Stresstoleranz) 

 bewältigt auch große Arbeitsmengen in konstant guter Qualität 
 handelt kontrolliert und gelassen auch in einem konfliktbelaste-

ten Umfeld 
 erkennt die Grenzen der eigenen Belastbarkeit und holt im Be-

darfsfall Unterstützung ein 

 

3.2.2 Organisationsfähigkeit 

 Fähigkeit, vorausschauend zu planen und zu strukturieren und entsprechend zu 
agieren. 

x    

 
 plant und denkt vorausschauend und setzt Prioritäten 
 legt Arbeitsergebnisse zu den vereinbarten Terminen bzw. zum 

zweckmäßigen Zeitpunkt vor  
 erfasst Sachverhalte schnell und differenziert 
 fördert die fachliche Zusammenarbeit 
 behält eigene und andere Arbeits- und Prozessabläufe im Blick 

und stimmt sie aufeinander ab  

 

3.2.3 Ziel- und Ergebnisorientierung 
 Fähigkeit, Denken und Handeln auf ein gewünschtes Ziel hin auszurichten und 

die erforderlichen Ressourcen effizient einzusetzen. 

x    

 
 richtet die Arbeitsorganisation auf die zu erreichenden Ziele aus 
 denkt über das eigene Aufgabengebiet hinaus und beschafft 

sich die notwendigen Informationen 
 setzt und verfolgt realistische Ziele  
 lässt sich an den eigenen Ergebnissen messen 
 

 



 
* 4   unabdingbar 3   sehr wichtig 2   wichtig 1   erforderlich 

 
Seite 4 von 7 

 
  Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.2.4 Entscheidungsfähigkeit 

 Fähigkeit, zeitnahe und nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen und dafür 
Verantwortung zu übernehmen. 

 x   

 
 entscheidet sachgerecht und nachvollziehbar 
 wägt die Konsequenzen verschiedener Entscheidungsalternati-

ven ab 
 berücksichtigt politische Vorgaben und externe Rahmenbedin-

gungen 
 übernimmt Verantwortung für eigene Entscheidungen und Er-

gebnisse 
 reflektiert eigene Entscheidungen  

 

3.2.5 Wirtschaftliches Handeln 
 Fähigkeit, mit Arbeitskraft und –mitteln sowie Kosten und Zeit ökonomisch um-

zugehen. 

 x   

 
 geht mit Zeit, Arbeitskraft, Kosten und Arbeitsmitteln ökonomisch 

um 
 denkt fach- und ressortübergreifend  
 organisiert die Arbeitsabläufe vorausschauend nach Kosten-

Nutzen-Gesichtspunkten  

 

3.2.6 Selbständigkeit 
 Fähigkeit, den zur Verfügung stehenden Handlungsrahmen aktiv auszufüllen. 

 x   

 
 erkennt Probleme und greift sie aus eigenem Antrieb auf 
 beschafft sich selbständig alle notwendigen und verfügbaren In-

formationen für Entscheidungen 
 klärt offene Fragen und weiß, wer wann zu beteiligen ist  
 erkennt die Grenzen der eigenen Kompetenzen und stimmt sich 

rechtzeitig mit der/dem Vorgesetzten ab 

 

3.2.7 Strategisch-konzeptionelle Kompetenz 
 Fähigkeit, Entwicklungen und Probleme frühzeitig folgerichtig zu erkennen, zu 

beurteilen und dafür realisierbare Lösungen zu finden. 

  x  

 
 analysiert Probleme systematisch und strukturiert vor dem Hin-

tergrund rechtlicher Möglichkeiten und Einschränkungen 
 zeigt ganzheitliche Denk- und Handlungsweisen, sieht Auswir-

kungen und Zusammenhänge und zieht folgerichtige Schlüsse 
 entwickelt und bewertet Alternativen 
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  Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.3 Sozialkompetenzen 

3.3.1 Kommunikationsfähigkeit 

 Fähigkeit, sich personen- und situationsbezogen auszutauschen. 

x    

 
 formuliert schriftlich und mündlich präzise, verständlich, schlüs-

sig und sachbezogen 
 zeigt Empathie für die Bedürfnisse anderer und reagiert situati-

onsgerecht 
 schätzt und hinterfragt andere Meinungen 
 gibt Wissen und erforderliche Informationen an andere weiter 
 verhält sich adressaten- und anlassgerecht 
 

 

3.3.2 Kooperationsfähigkeit 
 Fähigkeit, sich konstruktiv respektvoll mit anderen auseinanderzusetzen und 

partnerschaftlich zusammen zu arbeiten; Konflikte zu erkennen und tragfähige 
Lösungen anzustreben. 

 x   

 
 setzt eigene fachliche und persönliche Möglichkeiten in der Zu-

sammenarbeit ein 
 fördert die sachliche und persönliche Zusammenarbeit  
 akzeptiert Ideen, Standpunkte und Vorgehensweisen der ande-

ren unabhängig von der Hierarchiestufe 
 bietet Kompromisse an und erreicht von allen Beteiligten getra-

gene Arbeitsergebnisse 
 geht offen und sachlich mit Konflikten um 
 

 

3.3.3 Dienstleistungsorientierung 
 Fähigkeit, die Arbeit als Dienstleistung für den externen und internen Kunden-

kreis zu begreifen. 

x    

 
 verhält sich Dritten gegenüber freundlich und verbindlich 
 erläutert Zusammenhänge und Entscheidungsgründe und vertritt 

Standpunkte glaubwürdig 
 verhält sich nach zeitgemäßen Dienstleistungsstandards 
 bewahrt die für die Aufgaben notwendige professionelle Distanz 
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  Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.3.4 Diversity-Kompetenz 
 Fähigkeit, Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Menschen (u. a. hinsichtlich 

Lebensalter, Geschlecht, Behinderung, Migrationsgeschichte, Religion, sexu-
eller und geschlechtlicher Identität, chronischer Krankheit, sozialem Status, 
Sprache) wahrzunehmen, in der Aufgabenwahrnehmung zu berücksichtigen, 
bestehende Barrieren abzubauen und einen diskriminierungsfreien und wert-
schätzenden Umgang zu pflegen 

 x   

 
 berücksichtigt Kenntnisse der Lebens- und Bedarfslagen ver-

schiedener gesellschaftlicher Gruppen und deren strukturellen 
Diskriminierungserfahrungen 

 zeigt Offenheit und Respekt gegenüber unterschiedlichen Er-
fahrungshintergründen und Lebensweisen (Wertschätzung von 
Vielfalt) 

 wirkt aktiv darauf hin, bestehende (strukturelle) Barrieren abzu-
bauen 
 

 

3.3.5 Migrationsgesellschaftliche Kompetenz 
►   umfasst die Fähigkeit gemäß § 3 Absatz 4 PartMigG 
1.    bei Vorhaben, Maßnahmen und Programmen die Auswirkungen auf Perso-

nen mit und ohne Migrationsgeschichte beurteilen und ihre Belange berück-
sichtigen zu können 

2.    die durch Diskriminierung und Ausgrenzung von Personen mit  
Migrationsgeschichte entstehenden teilhabehemmenden Auswirkungen zu 
erkennen und zu überwinden sowie 

3. insbesondere im beruflichen Kontext Personen mit Migrationsgeschichte  
         respektvoll und frei von Vorurteilen und Diskriminierung zu behandeln 

 

  x  

 
 weiß um und berücksichtigt die besonderen Situationen von 
       Menschen mit Migrationsgeschichte, die z.B. durch prekäre 
       Aufenthaltssituation, Diskriminierungserfahrungen, Mehr- 
       sprachigkeit usw. geprägt sein können 
 ist offen und respektvoll gegenüber Menschen 

unterschiedlicher Herkunft und Prägung 
 berücksichtigt die Belange der Menschen mit Migrationsge-

schichte und richtet die Aufgabenwahrnehmung bedarfs- und 
zielgruppengerecht aus 
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  Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.3.6 Vertrauenswürdigkeit 

 Zuverlässigkeit im Hinblick auf die Aufgabenerledigung und die Vertraulichkeit  

x    

 
 hält Absprachen und Vereinbarungen ein  
 verhält sich in Arbeitsprozessen integer 
 gibt vertrauliche Informationen nicht weiter 
 weiß, welcher Personenkreis zu welchen Vorgängen informiert 

werden soll und darf 
 handelt nach den Prinzipien des Datenschutzes und der Daten- 

und Informationssicherheit 
 

 

3.3.7 Überzeugungs- und Durchsetzungsfähigkeit 

 Fähigkeit, die Interessen anderer zu verstehen und eigene klar darzustellen, mit 
Widerständen umzugehen und durch überzeugende Argumente eine Hand-
lungsstrategie abzuleiten. 

 x   

 
 vertritt dienstliche Interessen glaubwürdig und überzeugend 

nach außen und innen, auch gegen Widerstände 
 verliert Verhandlungsziele nicht aus den Augen 
 kann starkem Druck schwieriger Gesprächssituationen und Ge-

sprächspartner/innen standhalten 
 

 

3.4 Führungsverhalten (entfällt) 

 


